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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Aufhebung von Bauleitplänen 
 
Bebauungsplanverfahren 776/2 – Clausewitzstraße – 1. Änderung 
Bebauungsplanverfahren 506 – Dieselstraße - 3. Änderung 
Bebauungsplanverfahren 506 – Dieselstraße - 4. Änderung / 28. Änderung des FNP 
Bebauungsplanverfahren 1092 V – Jesinghauser Straße / Clausewitzstraße – / 28. Änderung des 
FNP 
Bebauungsplanverfahren 1162 V - Jesinghauser Straße / Clausewitzstraße – / FNP-Berichtigung 
66B 
Bebauungsplanverfahren 1180 - Jesinghauser Straße / Clausewitzstraße – 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in 
seiner Sitzung am 26.11.2014 nachfolgenden Beschluss über die Aufhebung der Bebauungspläne 
776/2 – Clausewitzstraße – 1. Änderung, 506 – Dieselstraße - 3. Änderung, 506 – Dieselstraße - 4. 
Änderung (mit 28. FNP-Änderung), 1092 V – Jesinghauser Straße / Clausewitzstraße – (mit 28. 
FNP-Änderung), 1162 V - Jesinghauser Straße / Clausewitzstraße – (mit FNP-Berichtigung 66B) 
sowie 1180 - Jesinghauser Straße / Clausewitzstraße – gefasst: 
 
Für den Stadtbezirk Langerfeld-Beyenburg wird die Aufhebung der nachfolgend aufgeführten 
Aufstellungs- und Offenlegungsbeschlüsse beschlossen, die gemäß Arbeitsprogramm nicht weiter 
bearbeitet werden: 
 
 
Bebauungsplan /  
Flächennutzungsplan 
 

 
Bezeichnung 

 
Datum des 

Aufstellungsbeschlusses 

776/2 1. Änd. Clausewitzstraße 10.03.2009 
506 3. Änderung Dieselstraße 26.09.1988  

+ Offenlegungsbeschluss 
vom 25.02.1991 

506 4. Änderung  Dieselstraße 22.08.2006 
1092V  Jesinghauser Str./ 

Clausewitzstraße 
22.08.2006 

28. Flächennutzungsplanänderung  22.08.2006 
1162V und 66B FNP-Berichtigung 
 

Jesinghauser Str./ 
Clausewitzstraße 

13.04.2011 

1180 Jesinghauser Str./ 
Clausewitzstraße 

02.07.2012 

 
------------------------ 
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Geltungsbereich: Der Geltungsbereich der 1. Änderung umfasst im Westen und Norden die 
Grundstücke Clausewitzstraße Nr. 32-36 und das unmittelbar nördlich angrenzende Flurstück 20/0 
sowie die Grundstücke Clausewitzstraße Nr. 113-121 im Süden. Im Osten wird der Geltungsbereich 
durch das Turnhallengrundstück und die unmittelbar angrenzenden Grundstücke in Richtung In 
der Fleute begrenzt, die jedoch außerhalb des Geltungsbereiches liegen. 
 

------------------------ 
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Geltungsbereich: Der Geltungsbereich der 3. Änderung umfasst einen Bereich, welcher durch die 
Bahnlinie im Norden, der Stadtgrenze im Osten, der Schwelmer Straße im Süden und der 
Grundstücksgrenze 150 m westlich der Dieselstraße, der Straße In der Fleute bzw. der Dieselstraße 
im Westen begrenzt wird. 
 

------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geltungsbereich: Der Geltungsbereich der 4. Änderung umfasst einen Bereich, welcher durch die 
Bahnlinie im Norden, der Stadtgrenze im Osten, der Schwelmer Straße im Süden und der 
Grundstücksgrenze 150 m westlich der Dieselstraße, der Straße In der Fleute bzw. der Dieselstraße 
im Westen begrenzt wird. 

 
------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Stadtbote 
Nr. 34/2014

Seite 
4 von 68



 
 
Geltungsbereich: Der Geltungsbereich der 28. Änderung des Flächennutzungsplanes erfasst die 
Flächen wie sie in den Bebauungsplänen 506 - 4. Änderung und 1092 V beschriebenen sind. 
 

------------------------ 
 

 

Geltungsbereich: Der Geltungsbereich erfasst eine Fläche, welche im Westen durch die 
Clausewitzstraße und im Norden durch die Jesinghauser Straße begrenzt wird und dabei die 
Grundstücke  Gemarkung Langerfeld, Flur 469, Flurstücke 79, 127, 229 und 230 erfasst. 
 

------------------------ 
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Geltungsbereich: Der Geltungsbereich umfasst Flächen zwischen der Jesinghauser Straße im 
Norden und der Bahnstrecke Wuppertal-Schwelm im Süden sowie zwischen der Clausewitz- und 
der Dieselstraße. Die Fläche des Fastfood-Restaurants im Einmündungsbereich der Diesel- in die 
Jesinghauser Straße ist nicht Bestandteil des Geltungsbereiches. 
 

------------------------ 
 

Geltungsbereich: Der Geltungsbereich umfasst Flächen zwischen der Jesinghauser Straße im 
Norden und der Bahnstrecke Wuppertal-Schwelm im Süden sowie zwischen der Clausewitz- und 
der Dieselstraße. Die Fläche des Fastfood- Restaurants im Einmündungsbereich der Diesel- in die 
Jesinghauser Straße ist nicht Bestandteil des Geltungsbereiches. 
 

------------------------------------------ 
 
Planungsziel: Aufhebung älterer, nicht weitergeführter Verfahren mit Aufstellungsbeschluss und / 
oder Offenlegungsbeschluss. 
 

------------------------------------------ 
 
Ich bestätige, dass 
- der Aufhebungsbeschluss ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 
- der Wortlaut der beiliegenden Beschlussausfertigung mit dem Aufhebungsbeschluss des 

Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt  übereinstimmt. 
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Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 
Rates der Stadt in seiner Sitzung am 26.11.2014 beschlossen hat, wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter: 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den 10.12.2014 
 
gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen  

 
Aufstellung von Bauleitplänen  

Bebauungsplan 1212 - Nathrather Straße / Homannstraße - 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal 
hat in seiner Sitzung am 26.11.2014 nachfolgenden Beschluss über die Aufstellung des 
Bebauungsplans 1212 - Nathrather Straße / Homannstraße – gefasst:  
 
 
1. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 1212 – Nathrather Straße / Homannstraße – 

befindet sich nördlich des Zentrums von Vohwinkel. Er umfasst einen etwa 7 ha großen 
Bereich zwischen der Nathrather Straße bzw. der Homannstraße und der Bahnlinie 
nordöstlich des Bahnhofs Vohwinkel sowie eine Teilfläche westlich des Homanndamms 
– wie in der Anlage 1 näher kenntlich gemacht. 

2. Die Aufstellung des Bebauungsplanes 1212 – Nathrather Straße / Homannstraße – wird 
für den unter Punkt 1. genannten Geltungsbereich gemäß § 2 Absatz 1 BauGB  
beschlossen. 

--------------------------------- 
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Planungsziel: Steuerung der städtebaulichen Entwicklung und Schaffung der 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die wohnbauliche Nutzung der ehemaligen 
Bahnfläche. 

Die öffentliche Auslegung des genannten Bebauungsplanes erfolgt zu einem späteren 
Zeitpunkt, der besonders bekannt gemacht wird. 
 
    ------------------------------------------ 

Ich bestätige, dass 

- der Aufstellungsbeschluss ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 
worden sind und 

 
- der Wortlaut der beiliegenden Beschlussausfertigung mit dem Aufstellungsbeschluss des 

Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt  
übereinstimmt. 

 
Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen 
des Rates der Stadt in seiner Sitzung am 26.11.2014 beschlossen hat, wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter: 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 
unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
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Wuppertal, den 10.12.2014 
 
gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen  

 
Aufstellung von Bauleitplänen  

94. Änderung des Flächennutzungsplans - Nathrather Straße / Homannstraße - 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal 
hat in seiner Sitzung am 26.11.2014 nachfolgenden Beschluss über die Aufstellung der 94. 
Änderung des Flächennutzungsplans - Nathrather Straße / Homannstraße – gefasst:  
 
 
Die Aufstellung der 94. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Änderungsbereich 
nördlich des Zentrums von Vohwinkel, zwischen der Nathrather Straße bzw. der 
Homannstraße und der Bahnlinie nordöstlich des Bahnhofs Vohwinkel sowie einer Teilfläche 
westlich des Homanndamms – wie in der Anlage 1 näher kenntlich gemacht – wird gemäß § 
2 Absatz 1 BauGB beschlossen. 

--------------------------------- 
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Planungsziel: Schaffung der planerischen Voraussetzungen auf der Ebene der 
vorbereitenden Bauleitplanung für die wohnbauliche Nutzung der ehemaligen Bahnfläche. 

Parallelverfahren zum Bebauungsplan 1212 – Nathrather Straße / Homannstraße -. 

Die öffentliche Auslegung der genannten Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt zu 
einem späteren Zeitpunkt, der besonders bekannt gemacht wird. 
 
    ------------------------------------------ 

Ich bestätige, dass 

- der Aufstellungsbeschluss ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 
worden sind und 

 
- der Wortlaut der beiliegenden Beschlussausfertigung mit dem Aufstellungsbeschluss des 

Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt  
übereinstimmt. 

 
Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen 
des Rates der Stadt in seiner Sitzung am 26.11.2014 beschlossen hat, wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter: 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 
unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
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Wuppertal, den 10.12.2014 
 
gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen  

 
Aufstellung von Bauleitplänen  

Bebauungsplan 366 - Mühle - 1. Änderung 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal 
hat in seiner Sitzung am 26.11.2014 nachfolgenden Beschluss über die Aufstellung des 
Bebauungsplans 366 - Mühle - 1. Änderung – gefasst:  
 
1. Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes  366 – Mühle – erfasst 

einen etwa 1,4 ha großen Bereich westlich des vorhandenen Gewerbegebietes Mühle 
und nordwestlich der Straße Neuland  – wie in der Anlage 1 näher kenntlich gemacht. 

 
2. Die Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes 366 – Mühle – wird gemäß § 2 

Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 1 Absatz 8 BauGB beschlossen. 
 
3 Das Verfahren wird als Verfahren der Innentwicklung gemäß § 13a BauGB 

durchgeführt. Von der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB, von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Absatz 2 Satz 2 BauGB, 
welche Arten von umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der 
zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Absatz 4 BauGB wird abgesehen. Das 
Monitoring gemäß § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. 

 
4 Von der Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 

Absatz 1 BauGB sowie der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 1 BauGB wird abgesehen. 

 
--------------------------------- 
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Planungsziel: Erweiterung einer gewerblichen überbaubaren Grundstücksfläche durch 
Rücknahme einer festgesetzten Straßenfläche. 

Die öffentliche Auslegung des genannten Bebauungsplanes erfolgt zu einem späteren 
Zeitpunkt, der besonders bekannt gemacht wird. 
 
    ------------------------------------------ 

Ich bestätige, dass 

- der Aufstellungsbeschluss ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 
worden sind und 

 
- der Wortlaut der beiliegenden Beschlussausfertigung mit dem Aufstellungsbeschluss des 

Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt  
übereinstimmt. 

 
Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen 
des Rates der Stadt in seiner Sitzung am 26.11.2014 beschlossen hat, wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter: 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 
unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
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Wuppertal, den 10.12.2014 
 
gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom 05.01. – 06.02.2015 einschließlich 
 
Bebauungsplan 435 – Forestastraße - 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in 
seiner Sitzung am 26.11.2014 nachfolgenden Beschluss über die Aufstellung und Offenlegung zur 
Aufhebung des Bebauungsplans 435 – Forestastraße – gefasst: 
 
1. Der Geltungsbereich des aufzuhebenden Bebauungsplanes 435 - Forestastraße - erfasst 

einen Bereich zwischen der Forestastraße im Westen, der Chamissostraße im Norden, der 
Murmelbachstraße im Osten und wird im Süden begrenzt durch die unter Landschaftsschutz 
stehenden Grünanlagen des Barmer Waldes. Die Abgrenzung ist im beigefügten Be-
bauungsplan in der Anlage 02 dargestellt.  

 
2. Die Aufstellung und die öffentliche Auslegung zur Aufhebung des Bebauungsplanes 435 - 

Forestastraße - einschließlich der Begründung wird für den unter Punkt 1. genannten 
Geltungsbereich gemäß § 2 Absatz 1 und § 3 Absatz 2 BauGB beschlossen. 

 
3. Das Planverfahren wird im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt. Von 

der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von 
der Angabe nach § 3 Absatz 2 Satz 2 BauGB, welche Arten von umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 
Absatz 4 BauGB wird abgesehen. Das Monitoring gemäß § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. 
Auf die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Absatz 1 BauGB und die 
frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 
Absatz 1 BauGB wird verzichtet. 

 
----------------------------- 
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Planungsziel: Laut Ratsbeschluss vom 19.12.2005 sollen veraltete Fluchtlinien- und Be-
bauungspläne aufgehoben werden. Die Ziele des Bebauungsplanes 435 mit erstmaliger Rechtskraft 
vom 30.08.1977 sind im Plangebiet umgesetzt worden. Es besteht kein weiterer städtebaulicher 
Regelungsbedarf. Daher soll nun das Planungsrecht zurückentwickelt werden auf die 
Bestimmungen für den planungsrechtlichen Innenbereich gemäß § 34 Baugesetzbuch. Hierdurch 
werden künftig Umbau- und Neubaumaßnahmen nur dann planungsrechtlich zulässig sein, wenn 
sie den tatsächlichen baulichen Rahmen der Umgebungsbebauung einhalten. Für die Bewohner 
des Gebiets ergeben sich hierdurch vor allem etwas erweiterte Nutzungsmöglichkeit im Hinblick 
auf kleinere Gebäudeumbauten sowie die Errichtung von Stellplätzen, Garagen und 
Gartenhäusern. 
 

------------------------------------------ 
 
Allgemeine Hinweise:  
 
Der genannte Bauleitplan liegt gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.04.2004 (Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes über Maßnahmen im Bauplanungsrecht zur Erleichterung der Unterbringung von 
Flüchtlingen vom 20.11.2014 (Bundesgesetzblatt I, Seite 1748), in dem angegebenen Zeitraum zur 
Einsichtnahme aus. Die Begründung ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB in Verbindung mit § 2a BauGB 
beigefügt. 
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 
BauGB wird zeitgleich durchgeführt. 
 
Die Auslegung des Planentwurfs findet durch das Ressort Bauen und Wohnen im Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große 
Flurstraße), Ebene 0, im Flur neben Raum C - 078 während der Dienststunden, und zwar montags 
bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage 
ausgenommen) statt. 
 
Stellungnahmen können während der Zeit der öffentlichen Auslegung schriftlich oder mündlich im 
Ressort Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
(Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 2, Raum C - 227, vorgebracht werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren ist ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) (Normenkontrollverfahren) unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die während der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 
 

------------------------------------------ 
 
Ich bestätige, dass 
 
- der Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
 
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 
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- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss des 
Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt übereinstimmt. 

 
Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 
Rates der Stadt in seiner Sitzung am 26.11.2014 beschlossen hat, wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den 10.12.2014 
 
gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 

Der Stadtbote 
Nr. 34/2014

Seite 
19 von 68

http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen�
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene�


Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom 05.01. – 06.02.2015 einschließlich 
 
Bebauungsplan 896 – Berliner Straße / Wupperfelder Markt - 1. Änderung 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in 
seiner Sitzung am 26.11.2014 nachfolgenden Beschluss über die Offenlegung des Bebauungsplans 
896 – Berliner Straße / Wupperfelder Markt - 1. Änderung – gefasst: 
 
Die öffentliche Auslegung der 1. Änderung des Bebauungsplanes 896 – Berliner Straße / 
Wupperfelder Markt – einschließlich der Begründung wird gemäß § 3 Absatz 2 BauGB beschlossen. 

 
----------------------------- 
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Planungsziel: Steuerung der Ansiedlung von Vergnügungsstätten. 
 

------------------------------------------ 
 
Allgemeine Hinweise:  
 
Der genannte Bauleitplan liegt gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.04.2004 (Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes über Maßnahmen im Bauplanungsrecht zur Erleichterung der Unterbringung von 
Flüchtlingen vom 20.11.2014 (Bundesgesetzblatt I, Seite 1748), in dem angegebenen Zeitraum zur 
Einsichtnahme aus. Die Begründung ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB in Verbindung mit § 2a BauGB 
beigefügt. 
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 
BauGB wird zeitgleich durchgeführt. 
 
Die Auslegung des Planentwurfs findet durch das Ressort Bauen und Wohnen im Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große 
Flurstraße), Ebene 0, im Flur neben Raum C - 078 während der Dienststunden, und zwar montags 
bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage 
ausgenommen) statt. 
 
Stellungnahmen können während der Zeit der öffentlichen Auslegung schriftlich oder mündlich im 
Ressort Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
(Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 2, Raum C - 227, vorgebracht werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren ist ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) (Normenkontrollverfahren) unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die während der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 
 

------------------------------------------ 
 
Ich bestätige, dass 
 
- der Offenlegungsbeschluss ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
 
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 
 
- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem Offenlegungsbeschluss des Ausschusses für 

Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt übereinstimmt. 
 
Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 
Rates der Stadt in seiner Sitzung am 26.11.2014 beschlossen hat, wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
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Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den 10.12.2014 
 
gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom 05.01. – 06.02.2015 einschließlich 
 
85. Änderung des Flächennutzungsplans 
 
Der Hauptausschuss des Rates der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 10.12.2014 
nachfolgenden Beschluss über die Offenlegung der 85. Änderung des Flächennutzungsplans 
gefasst: 
 
1. Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 Bau GB sowie 

der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gem. 
§ 4 Abs.1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen fließen gemäß den Vorschlägen der 
Verwaltung in die 85. Änderung des Flächennutzungsplanes ein. 
 

2. Die öffentliche Auslegung der 85. Änderung des Flächennutzungsplanes für den 
Änderungsbereich einschließlich der Begründung wird gemäß § 2 Abs. 1 BauGB und § 3 Abs. 
2 BauGB beschlossen. 

 
----------------------------- 
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Planungsziel: Änderung der Flächennutzungsplandarstellung Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung „Spielplatz“ zu Gemeinbedarf mit Zweckbestimmung „Sozialen Zwecken 
dienenden Gebäuden und Einrichtungen“, um eine Tageseinrichtung für Kinder realisieren zu 
können. 
 
Folgende Umweltinformationen sind verfügbar: 
 

Art der vorhandenen 
Information 

Urheber Thematischer Bezug 

Artenschutzrechtliche Prüfung  Untere Landschaftsbehörde Flora und Fauna 
Gutachterliche Stellungnahme Untere Bodenschutzbehörde Bodenbelastungsverdacht 
Umweltbericht Stadt Wuppertal, R 105.13 Umwidmung einer Grünfläche 
 

------------------------------------------ 
 
Allgemeine Hinweise: 
 
Der genannte Bauleitplan liegt gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.04.2004 (Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes über Maßnahmen im Bauplanungsrecht zur Erleichterung der Unterbringung von 
Flüchtlingen vom 20.11.2014 (Bundesgesetzblatt I, Seite 1748), in dem angegebenen Zeitraum zur 
Einsichtnahme aus. Die Begründung ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB in Verbindung mit § 2a BauGB 
beigefügt. 
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 
BauGB wird zeitgleich durchgeführt. 
 
Die Auslegung des Planentwurfs findet durch das Ressort Bauen und Wohnen im Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große 
Flurstraße), Ebene 0, im Flur neben Raum C - 078 während der Dienststunden, und zwar montags 
bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage 
ausgenommen) statt. 
 
Die diesem Bauleitplanverfahren zugrunde gelegten Umweltinformationen können abweichend 
vom Planentwurf und der Begründung im Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 
42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 2, in Raum C - 227 
während der Dienststunden, und zwar montags bis donnerstags von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr und 
freitags von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) eingesehen werden. 
 
Stellungnahmen können während der Zeit der öffentlichen Auslegung schriftlich oder mündlich im 
Ressort Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
(Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 2, Raum C - 227, vorgebracht werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren ist ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) (Normenkontrollverfahren) unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die während der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 
 

------------------------------------------ 
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Ich bestätige, dass 
 
- der Offenlegungsbeschluss ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
 
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 
 
- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem Offenlegungsbeschluss des 

Hauptausschusses des Rates der Stadt übereinstimmt. 
 
Der vorstehende Beschluss, den der Hauptausschuss des Rates der Stadt in seiner Sitzung am 
10.12.2014 beschlossen hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den 10.12.2014 
 
gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 

 
Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom 05.01. – 06.02.2015 einschließlich 
 
Bebauungsplan 983 – Ahrstraße - 1. Änderung 
 
Der Hauptausschuss des Rates der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 10.12.2014 
nachfolgenden Beschluss über die Offenlegung des Bebauungsplans 983 – Ahrstraße - 1. Änderung 
– gefasst: 
 
1.  Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

sowie der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen fließen gemäß den 
Vorschlägen der Verwaltung in die 1. Änderung des Bebauungsplanes 983 - Ahrstraße – ein 
(s. Anlage 02). 

 
2. Die öffentliche Auslegung der 1. Änderung des Bebauungsplanes 983 - Ahrstraße -

einschließlich der Begründung wird gemäß § 3 Absatz 2 BauGB beschlossen. 
 

----------------------------- 
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Planungsziel: Schaffung von Planungsrecht für eine Tageseinrichtung für Kinder als 
Nachfolgenutzung für das Grundstück der Spielplatzvorhaltefläche zwischen Ahr- und Mainstraße. 
 
 
Folgende Umweltinformationen sind verfügbar: 
 

Art der vorhandenen 
Information 

Urheber Thematischer Bezug 

Artenschutzrechtliche Prüfung  Untere Landschaftsbehörde Flora und Fauna 
Gutachterliche Stellungnahme Untere Bodenschutzbehörde Bodenbelastungsverdacht 
Eingriffs-/Ausgleichsbilanzie-
rung 

Untere Landschaftsbehörde öffentliche Grünfläche 

Umweltbericht Stadt Wuppertal, R 105.13 Auswirkungen auf Tiere, 
Pflanzen und die menschliche 
Gesundheit 

 
------------------------------------------ 

 
Allgemeine Hinweise:  
 
Der genannte Bauleitplan liegt gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.04.2004 (Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes über Maßnahmen im Bauplanungsrecht zur Erleichterung der Unterbringung von 
Flüchtlingen vom 20.11.2014 (Bundesgesetzblatt I, Seite 1748), in dem angegebenen Zeitraum zur 
Einsichtnahme aus. Die Begründung ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB in Verbindung mit § 2a BauGB 
beigefügt. 
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 
BauGB wird zeitgleich durchgeführt. 
 
Die Auslegung des Planentwurfs findet durch das Ressort Bauen und Wohnen im Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große 
Flurstraße), Ebene 0, im Flur neben Raum C - 078 während der Dienststunden, und zwar montags 
bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage 
ausgenommen) statt. 
 
Die diesem Bauleitplanverfahren zugrunde gelegten Umweltinformationen können abweichend 
vom Planentwurf und der Begründung im Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 
42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 2, in Raum C - 227 
während der Dienststunden, und zwar montags bis donnerstags von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr und 
freitags von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) eingesehen werden. 
 
Stellungnahmen können während der Zeit der öffentlichen Auslegung schriftlich oder mündlich im 
Ressort Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
(Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 2, Raum C - 227, vorgebracht werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren ist ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) (Normenkontrollverfahren) unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
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werden, die während der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 
 

------------------------------------------ 
 
Ich bestätige, dass 
 
- der Offenlegungsbeschluss ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
 
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 
 
- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem Offenlegungsbeschluss des 

Hauptausschusses des Rates der Stadt übereinstimmt. 
 
Der vorstehende Beschluss, den der Hauptausschuss des Rates der Stadt in seiner Sitzung am 
10.12.2014 beschlossen hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
Wuppertal, den 10.12.2014 
 
gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen  

 
Aufstellung von Bauleitplänen  

Bebauungsplan 1203 - An den Friedhöfen - 
Bebauungsplan 266 - Schenkstraße - 
 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal 
hat in seiner Sitzung am 26.11.2014 nachfolgenden Beschluss über die Aufstellung des 
Bebauungsplans 1203 - An den Friedhöfen – sowie die Aufstellung zur Teilaufhebung des 
Bebauungsplans 266 - Schenkstraße gefasst:  
 
1. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 1203 – An den Friedhöfen – umfasst die 

Flächen, die im Süden durch das Grundstück des Diakoniezentrums und die 
Grundstücke An den Friedhöfen 47 bis 59, im Westen durch die Grundstücke An den 
Friedhöfen 15 bis 23, im Norden durch die Grundstücke Lüttringhauser Straße 86 a 
bis 86 h sowie die Lüttringhauser Straße selbst und im Osten durch den Lauf des 
Kottsiepens sowie die Kottsieperstraße selbst begrenzt ist. (Siehe Anlage 1) 
 

2. Die Aufstellung des Bebauungsplanes 1203 – An den Friedhöfen – wird für den unter 
Punkt 1. genannten Geltungsbereich gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen. 

 
3. Die Aufstellung zur Teilaufhebung des Bebauungsplanes 266 – Schenkstraße – wird 

für den unter Punkt 1 genannten Geltungsbereich gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
beschlossen. 

--------------------------------- 
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Planungsziel: Ausweisung eines neuen Wohngebietes. 

Die öffentliche Auslegung der genannten Bebauungspläne erfolgt zu einem späteren 
Zeitpunkt, der besonders bekannt gemacht wird. 
 
    ------------------------------------------ 

Ich bestätige, dass 

- der Aufstellungsbeschluss ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 
worden sind und 

 
- der Wortlaut der beiliegenden Beschlussausfertigung mit dem Aufstellungsbeschluss des 

Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt  
übereinstimmt. 

 
Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen 
des Rates der Stadt in seiner Sitzung am 26.11.2014 beschlossen hat, wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das 
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Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter: 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 
unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den 10.12.2014 
 
gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 

 
Aufstellung von Bauleitplänen 
 
Bebauungsplan 846 – Schwarzbach - 1. Änderung 
 
Der Hauptausschuss des Rates der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 10.12.2014 
nachfolgenden Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplans 846 – Schwarzbach - 1. 
Änderung – gefasst: 
 
1. Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes 846 - Schwarzbach - erfasst den 

nördlichen Teil der Straße Schwarzbach zwischen der Hügelstraße im Süden und der 
Weiherstraße im Norden – wie in der Anlage 01 näher kenntlich gemacht. 

 
2. Die Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes 846 - Schwarzbach - wird für den 

unter Punkt 1. genannten Geltungsbereich gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen.  
 

3. Das Planverfahren wird im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt. Von 
der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von 
der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten von umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 
4 BauGB wird abgesehen. Das Monitoring gemäß § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. 

 
4. Von der Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Absatz 1 

BauGB sowie der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wird abgesehen. 

 
----------------------------- 
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Planungsziel: Steuerung der Zulässigkeit von Vergnügungsstätten. 
 

------------------------------------------ 
 
Allgemeine Hinweise:  
 
Der genannte Bauleitplan liegt gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.04.2004 (Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes über Maßnahmen im Bauplanungsrecht zur Erleichterung der Unterbringung von 
Flüchtlingen vom 20.11.2014 (Bundesgesetzblatt I, Seite 1748), in dem angegebenen Zeitraum zur 
Einsichtnahme aus. Die Begründung ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB in Verbindung mit § 2a BauGB 
beigefügt. 
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 
BauGB wird zeitgleich durchgeführt. 
 
Die Auslegung des Planentwurfs findet durch das Ressort Bauen und Wohnen im Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große 
Flurstraße), Ebene 0, im Flur neben Raum C - 078 während der Dienststunden, und zwar montags 
bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage 
ausgenommen) statt. 
 
Stellungnahmen können während der Zeit der öffentlichen Auslegung schriftlich oder mündlich im 
Ressort Bauen und Wohnen, Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
(Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 2, Raum C - 227, vorgebracht werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben. Des Weiteren ist ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) (Normenkontrollverfahren) unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die während der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 
 

------------------------------------------ 
 
Ich bestätige, dass 
 
- der Aufstellungsbeschluss ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
 
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 
 
- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem Aufstellungsbeschluss des Hauptausschusses 

des Rates der Stadt übereinstimmt. 
 
Der vorstehende Beschluss, den der Hauptausschuss des Rates der Stadt in seiner Sitzung am 
10.12.2014 beschlossen hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land 
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Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den 10.12.2014 
 
gez. 
 
Peter Jung 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung 

 

Planfeststellung für den 6-streifigen Ausbau der A 46 Düsseldorf –Wuppertal zwischen 
der Brücke Westring bei Bau-km 20+300 und dem Sonnborner Kreuz bei Bau-Km 
22+982,929 (Fahrtrichtung Düsseldorf) bzw. bei Bau-km 23+077,041 (Fahrtrichtung 
Wuppertal) einschließlich Neubau eines Regenklärbeckens an der Werderstraße und 
Anpassung des Entwässerungssystems von Bau-km 20+300 bis ca. Bau-km 23+500 
der A46, sowie Anpassung der Lärmschutzanlagen von Bau-km 20+300 bis Bau-km 
23+232 der A 46 im Gebiet der Stadt Wuppertal, einschließlich der notwendigen Fol-
gemaßnahmen an Verkehrswegen und Anlagen Dritter sowie die Anlage von Kompen-
sationsmaßnahmen auf dem Gebiet der Stadt Wuppertal - Gemarkung Vohwinkel, Flur 
6, 35, 44, 66 und Gemarkung Langerfeld, Flur 514, 518 und 519. 

 

Der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen (Straßenbaubehörde) hat für das o. a. 
Bauvorhaben die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens beantragt. Für das Vorha-
ben besteht eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gem. 
§ 3a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). Für das Bauvorhaben 
einschließlich der landschaftspflegerischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden 
Grundstücke in den Gemarkungen  

Vohwinkel, Flur 6, 35, 44, 66 und 

Langerfeld, Flur 514, 518, 519 

beansprucht.  

 

Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegt in der Zeit  

vom 07.01.2015 bis einschließlich 06.02.2015 

im Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal während der 
Dienststunden 

a) im Geodatenzentrum (Zimmer C 078, Eingang Große Flurstraße) 

montags, dienstags und freitags: 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
donnerstags: 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

b) im Raum A 227 (Rathaus Haupteingang) 

montags und dienstags: 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
mittwochs: 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
donnerstags: 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr 

zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 

Die ausgelegten Unterlagen können auch auf der Internetseite der Bezirksregierung Düssel-
dorf unter http://www.brd.nrw.de/verkehr/Planfeststellungsverfahren_Ausbau_A46.html ein-
gesehen werden. 

 

1. Jeder kann bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, das ist bis 
zum 20.02.2015, bei der Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 25, Am Bonneshof 35, 
40474 Düsseldorf, oder bei der Stadtverwaltung Wuppertal, Ressort 101, Johannes-
Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal, Einwendungen gegen den Plan schriftlich oder zur  
Niederschrift erheben. Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das 
Maß seiner Beeinträchtigung erkennen lassen. 
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Nach Ablauf dieser Einwendungsfrist sind Einwendungen ausgeschlossen (§ 17a Nr. 7 
Satz 1 Bundesfernstraßengesetz - FStrG -). Einwendungen und Stellungnahmen der 
Vereinigungen sind nach Ablauf dieser Frist ebenfalls ausgeschlossen (§ 17a Nr. 7 
Satz 2 FStrG). 

Die Bezirksregierung Düsseldorf bietet die Möglichkeit an, Einwendungen in rechtsver-
bindlicher elektronischer Form gemäß § 3a VwVfG NRW über das Elektronische Ge-
richts- und Verwaltungspostfach (EGVP) zu senden.  

Wegen der diesbezüglichen Zugangsvoraussetzungen wird auf die Internetveröffent-
lichung unter www.brd.nrw.de/wirueberuns/EGVP.html verwiesen. Eine einfache E-Mail 
erfüllt diese Anforderungen nicht und bleibt daher unberücksichtigt. 

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet 
oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige 
Eingaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit 
Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen.  
Anderenfalls können diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben. 

2. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der 

a) nach landesrechtlichen Vorschriften im Rahmen des § 63 des Bundesnaturschutz-
gesetzes anerkannten Vereine 

b) sowie der sonstigen Vereinigungen, soweit sich diese für den Umweltschutz ein-
setzen und nach in anderen gesetzlichen Vorschriften zur Einlegung von Rechts-
behelfen in Umweltangelegenheiten vorgesehenen Verfahren anerkannt sind (Ver-
einigungen),  

von der Auslegung des Plans. 

3. Die Planfeststellungsbehörde kann auf eine Erörterung der rechtzeitig erhobenen Stel-
lungnahmen und Einwendungen verzichten (§ 17a Nr. 5 FStrG). 

Findet ein Erörterungstermin statt, wird er ortsüblich bekannt gemacht werden. Ferner 
werden diejenigen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben, bzw. bei gleichförmi-
gen Einwendungen wird der Vertreter von dem Termin gesondert benachrichtigt 
(§ 17 VwVfG NRW). Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 

Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch 
eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu 
geben ist. 

Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhan-
delt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungstermins been-
det. 

Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 

4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen und Stellung-
nahmen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehende Kosten 
werden nicht erstattet. 

5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grunde 
nach zu entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem ge-
sonderten Entschädigungsverfahren behandelt. 

6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des Anhörungsver-
fahrens durch die Planfeststellungsbehörde entschieden. Die Zustellung der Entschei-
dung (Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender und diejenigen, die eine Stellung-
nahme abgegeben haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, 
wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind. 
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7. Vom Beginn der Auslegung des Plans treten die Anbaubeschränkungen nach § 9 FStrG 
und die Veränderungssperre nach § 9a FStrG in Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem 
Zeitpunkt dem Träger der Straßenbaulast ein Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffe-
nen Flächen zu (§ 9a Abs. 6 FStrG). 

8. Da das Vorhaben UVP-pflichtig ist, wird darauf hingewiesen, 

- dass die für das Verfahren zuständige Behörde Bezirksregierung Düsseldorf und die 
für die Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens zuständige Behörde die 
Bezirksregierung Düsseldorf ist, 

- dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststellungsbeschluss ent-
schieden werden wird, 

- dass die ausgelegten Planunterlagen die nach § 6 Abs. 3 UVPG notwendigen Anga-
ben enthalten und 

- dass die Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen auch die Einbeziehung der 
Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens gemäß § 9 Abs. 1 UVPG 
ist. 

 

Wuppertal, den 10.12.2014 

 

i.V.  

 

gez. 

Meyer 
(Beigeordneter) 
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Bekanntmachung 
 

Wahl des Oberbürgermeisters der Stadt Wuppertal  
am 13. September 2015 

 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen  

für die Wahl des Oberbürgermeisters der Stadt Wuppertal 
 
 
Gemäß §§ 24 und 75b der Kommunalwahlordnung (KWahlO) vom 31. August 1993 (GV. 
NRW. S. 592, S. 967), zuletzt geändert durch Verordnung vom 27. Juni 2011 (GV. NRW. S. 
300, 394), fordere ich zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl des Oberbürger-
meisters im Wahlgebiet der kreisfreien Stadt Wuppertal auf. Auf die Bestimmungen der §§ 
15 bis 17 (sinngemäß) sowie 46b bis 46d des Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. NRW S. 454, 509 und 1999  S. 70), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 1. Oktober 2013 (GV. NRW S. 564) sowie auf Artikel 5 des Geset-
zes zur Stärkung der kommunalen Demokratie vom 9. April 2013 (GV. NRW. S. 194), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 1. Oktober 2013 (GV. NRW. S. 564) sowie auf die Bestimmungen 
des § 65 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetzt vom 
19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878) weise ich hin. 
  
Sämtliche Wahlvorschläge sind bis zum 27.07.2015 bis 18.00 Uhr (48. Tag vor der Wahl) in 
der Dienststelle des Wahlleiters der Stadt Wuppertal,  
 

Rathaus Barmen, Wahlbehörde,  
Johannes-Rau-Platz 1, 

42275 Wuppertal 
einzureichen.  
 
Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge so rechtzeitig einzureichen, dass mögliche 
Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, vorher beseitigt werden können. 
 
Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwenden, die von der vorgenannten 
Dienststelle kostenlos ausgegeben werden.  
 
Wenn in dieser amtlichen Bekanntmachung bei geschlechtsspezifischen Bezeichnungen nur 
die männliche Form verwandt wird, geschieht dies ausschließlich zur Erleichterung der Les-
barkeit und soll keine Diskriminierung darstellen. Selbstverständlich sind Frauen in gleichem 
Maße wie Männer aufgefordert, sich um politische Mandate zu bewerben. 
 
1. Allgemeine Vorschriften zur Einreichung von Wahlvorschlägen  

 
Wahlvorschläge können von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, von mit-
gliedschaftlich organisierten Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) und von ein-
zelnen Wahlberechtigten (Einzelbewerbern) eingereicht werden.  
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Als Bewerber einer Partei oder einer Wählergruppe kann in einem Wahlvorschlag nur be-
nannt werden, wer in einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung im Wahlgebiet hierzu 
gewählt worden ist. Kommt eine derartige Versammlung nicht zustande, so kann die Partei 
oder Wählergruppe ihre Bewerber in einer Versammlung von Wahlberechtigten aufstellen 
lassen. 
Die Bewerber sowie die Vertreter für die Vertreterversammlungen sind in geheimer Wahl zu 
wählen. Stimmberechtigt ist, wer am Tage des Zusammentritts der Versammlung im Wahl-
gebiet für die Kommunalwahl wahlberechtigt ist. Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der 
Versammlung ist vorschlagsberechtigt. 
 
Als Vertreter für eine Vertreterversammlung kann nur gewählt werden, wer am Tage des 
Zusammentritts der zur Wahl der Vertreter einberufenen Versammlung im Wahlgebiet für 
die Kommunalwahlen wahlberechtigt ist. Die Wahl der Vertreter für die Vertreterversamm-
lung und der Bewerber ist frühestens ab dem 46. Monat nach Beginn der Amtszeit der am 
30.08.2009 gewählten Oberbürgermeister, folglich ab dem 21.07.2013 zulässig.  
 
Gegen den Beschluss der Mitglieder- oder Vertreterversammlung kann die in der Satzung 
der Partei oder Wählergruppe hierfür vorgesehene Stelle Einspruch erheben. Auf einen sol-
chen Einspruch ist die Abstimmung zu wiederholen. Ihr Ergebnis ist endgültig. Das Nähere 
über die Wahl der Vertreter für die Vertreterversammlung, über die Einberufung und Be-
schlussfähigkeit der Mitglieder- oder Vertreterversammlung sowie über das Verfahren für 
die Wahl des Bewerbers regeln die Parteien und Wählergruppen durch ihre Satzungen. 
 
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber mit Angaben über Ort und 
Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl der erschienenen Mitglieder, Vertreter oder 
Wahlberechtigten und Ergebnis der Abstimmung ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. 
Hierbei haben der Leiter der Versammlung und zwei von der Versammlung bestimmte Teil-
nehmer gegenüber dem Wahlleiter an Eides Statt zu versichern, dass die Wahl des Bewer-
bers in geheimer Abstimmung erfolgt ist. 
 
Die Beibringung einer Ausfertigung der Niederschrift und der Versicherung an Eides statt 
bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen 
Wahlvorschlags. 
 
 
1. Wahl des Oberbürgermeisters  

 
Das Wahlgebiet zur Wahl des Oberbürgermeisters der kreisfreien Stadt Wuppertal umfasst 
das gesamte Wahlgebiet (Stadtgebiet der Stadt Wuppertal).   
 
Wählbar ist, wer am Wahltag Deutscher im Sinne von Artikel 116 Abs. 1 des Grundgesetzes 
ist oder wer die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft 
besitzt und eine Wohnung in der Bundesrepublik Deutschland innehat, das 23. Lebensjahr 
vollendet hat und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen ist sowie die Gewähr dafür bietet, 
dass er jederzeit für die freiheitlich demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgeset-
zes eintritt (§ 65 Abs. 5 Satz 1 der Gemeindeordnung -GO-). 
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Jeder Wahlvorschlag darf nur einen Bewerber enthalten. Wer gemäß § 65 Abs. 5 GO wählbar 
ist, kann sich selbst vorschlagen. Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen können 
auch gemeinsam eingereicht werden. In diesem Fall ist der Bewerber entweder in einer ge-
meinsamen Versammlung oder in getrennten Versammlungen der beteiligten Wahlvor-
schlagsträger zu wählen. Die Träger des gemeinsamen Wahlvorschlags dürfen keinen ande-
ren als den gemeinsamen Bewerber wählen und zur Wahl vorschlagen. 
 
Der Wahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 11d zur KWahlO eingereicht werden. Er 
muss enthalten: 

 den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den Wahl-
vorschlag einreicht; Wahlvorschläge von Einzelbewerbern können auch durch ein Kenn-
wort gekennzeichnet werden; 

 Familienname, Vorname, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift (Hauptwohnung) 
und Staatsangehörigkeit des Bewerbers; bei Beamten und Arbeitnehmern nach § 13 Abs. 
1 oder 6 KWahlG sind auch der Dienstherr und die Beschäftigungsbehörde oder die Ge-
sellschaft, Stiftung oder Anstalt, bei der sie angestellt sind, anzugeben. 

 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von der für das Gebiet der 
Stadt Wuppertal zuständigen Leitung unterzeichnet sein. Gemeinsame Wahlvorschläge 
müssen von den jeweiligen für das Wahlgebiet zuständigen Leitungen aller beteiligten 
Wahlvorschlagsträger unterzeichnet sein. Bei Wahlvorschlägen von Einzelbewerbern 
muss der Unterzeichner des Wahlvorschlags in Wuppertal wahlberechtigt sein.  

 
Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen: 
 

 die Zustimmungserklärung nach dem Muster der Anlage 12c zur KWahlO; die Erklärung 
kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11d zur KWahlO abge-
geben werden; dabei hat der Bewerber zu versichern, dass er für keine andere Wahl zum 
Bürgermeister oder Landrat kandidiert. 

 die Bescheinigung der Wählbarkeit nach dem Muster der Anlage 13b zur KWahlO zu 
verwenden ist; die Bescheinigung kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster 
der Anlage 11d zur KWahlO abgegeben werden. 

 bei Wahlvorschlägen einer Partei oder Wählergruppe die Niederschrift über die Ver-
sammlung zur Aufstellung des Bewerbers nach dem Muster der Anlage 9c zur KWahlO 
mit den Versicherung an Eides Statt nach dem Muster der Anlage 10c zur KWahlO. 

 
Die ordnungsgemäße Abgabe der Zustimmungserklärung bis zum Ablauf der Einreichungs-
frist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags. 
 
Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung (28.10.2014) 
laufenden Wahlperiode nicht ununterbrochen in der zu wählenden Vertretung des Wahlge-
bietes, im Landtag oder aufgrund eines Wahlvorschlages aus dem Land NRW im Bundestag 
vertreten, so kann sie einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie nachweist, 

 dass der für das Gebiet der Stadt Wuppertal zuständige Vorstand nach demokratischen 
Grundsätzen gewählt ist, und zwar durch beglaubigte Abschrift oder eine Ausfertigung 
der bei der Wahl gefertigten Niederschrift oder durch die schriftliche Erklärung mehrerer 
bei der Wahlhandlung anwesender Personen, 

 dass sie eine schriftliche Satzung und 

 ein Programm hat. 
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Dies gilt nicht für auf Landesebene organisierte Parteien, die die Unterlagen gemäß § 6 Abs. 
3 Satz 1 Nr. 1 und 2, Abs. 4 des Parteiengesetzes bis zum Tage der Wahlausschreibung dem 
Bundeswahlleiter ordnungsgemäß eingereicht haben. Die Bekanntmachung des Minis-
teriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen v. 21.11.2013 -12-
35.12.00- über die von der Nachweispflicht befreiten Parteien wurde gem. § 25 Kommunal-
wahlordnung (KWahlO) vom 31.8.1993 (GV. NRW. S. 592, ber. S. 967), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 27.6.2011 (GV. NRW. S. 300, ber. S. 394), im Ministerialblatt veröffentlicht.  
 
Wahlvorschläge dieser Parteien und Wählergruppen müssen von mindestens 330 Wahlbe-
rechtigten des Wahlgebiets persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein; dies gilt auch 
für Wahlvorschläge von Einzelbewerbern. Die Wahlberechtigung ist nachzuweisen.  
Die Unterschriften sind auf amtlichen Formblättern zu erbringen, die von der Wahlbehörde 
kostenfrei ausgegeben werden. Bei Anforderung der Formblätter sind die Bezeichnung der 
Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag einreichen will, bei Einzelbewerbern das 
Kennwort, sowie Familienname, Vornamen und Wohnort des vorzuschlagenden Bewerbers 
anzugeben. Der Wahlleiter hat diese Angaben im Kopf der Formblätter zu vermerken. Par-
teien und Wählergruppen haben die Aufstellung der Bewerber in einer Mitglieder- oder Ver-
treterversammlung zu bestätigen (§ 17 KWahlG). 
Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unterstützen, müssen dies auf dem Formblatt 
persönlich und handschriftlich unterschreiben; neben der Unterschrift sind Familienname, 
Vornamen, Geburtsdatum, Anschrift (Hauptwohnung) durch den Unterzeichner persönlich 
und handschriftlich anzugeben. Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder geson-
dert eine Bescheinigung der Wahlbehörde der Stadt Wuppertal nach dem Muster der Anlage 
14c zur KWahlO beizufügen, dass er im Wahlgebiet wahlberechtigt ist. 
Ein Wahlberechtigter kann jeweils nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand 
Wahlvorschläge unterschiedlicher Wahlvorschlagsträger unterzeichnet, so ist seine Unter-
schrift auf allen weiteren Wahlvorschlägen ungültig.  
 
Im Wahlgebiet der kreisfreien Stadt Wuppertal sind von den Nachweisen nach § 15 Abs. 2 
Satz 2 KWahlG sowie von der Sammlung von Unterstützungsunterschriften die Wahl-
vorschläge der nachfolgenden Parteien und Wählergruppen befreit: 
 

- Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 
- Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 
- BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) 
- DIE LINKE (DIE LINKE) 
- Freie Demokratische Partei (FDP) 
- Wählergemeinschaft für Wuppertal (WfW) 
- Alternative für Deutschland (AfD) 
- Bürgerbewegung PRO NRW (PRO NRW) 
- Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) 
- DIE REPUBLIKANER (REP) 

Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis der Wahlberechtigung bis zum Ab-
lauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags, 
es sei denn der Nachweis kann infolge von Umständen, die der Wahlvorschlagsträger nicht 
zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden (§ 15 Abs. 2 Satz 5 KWahlG). 
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Der jeweilige Wahlvorschlag soll auch die Namen und Anschriften der Vertrauensperson und 
des Stellvertreters enthalten.   
 
 
2. Das Wuppertaler Stadtgebiet ist in folgende Stadtbezirke und Wahlbezirke eingeteilt: 

   
Stadtbezirk  Wahlbezirk 

   

0  Elberfeld  01  Elberfeld-Mitte 
  02  Hombüchel 
  03  Höchsten 
  04  Ostersbaum 
  05  Grifflenberg 
  06  Friedrichsberg 
   
1  Elberfeld West  11  Brill-Arrenberg 
  12  Nützenberg-Zoo 
  13  Sonnborn-Varresbeck 
   
2  Uellendahl-Katernberg  21  Uellendahl-Ost 
  22  Uellendahl-West 
  23  Katernberg 
   
3  Vohwinkel  31  Vohwinkel-Ost 
  32  Vohwinkel-West 
  33  Vohwinkel-Nord 
   
4  Cronenberg  41  Cronenberg-Süd 
  42  Cronenberg-Nord 
   
5  Barmen  51  Barmen-Mitte 
  52  Sedansberg 
  53  Loh 
  54  Unterbarmen-Clausen 
  55  Hatzfeld 
  56  Kothen-Lichtenplatz 
   
6  Oberbarmen  61  Oberbarmen 
  62  Wichlinghausen-Süd 
  63  Wichlinghausen-Nord 
  64  Nächstebreck 
   
7  Heckinghausen  71  Heckinghausen-West 
  72  Heckinghausen-Ost 
   
8  Langerfeld-Beyenburg  81  Langerfeld-Nord 
  82  Langerfeld-Süd-Beyenburg 
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9  Ronsdorf  91  Ronsdorf-Ost 
  92  Ronsdorf-West 

Anmerkung: Maßgebend für die Berechnung ist nach § 78 Abs. 2 KWahlO die Anzahl der 
Wahlberechtigten nach der Auswertung des Wuppertaler Einwohnermelderegisters zum 
Stichtag 30. Juni 2014. 
 
 

3. Wahltermin  
 
Nach Art. 5 § 1 Abs. 3 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Demokratie vom 9. April 
2013 findet die Wahl der Nachfolger der am 30. August 2009 gewählten Oberbürgermeister,    
deren Amtszeit am 20. Oktober 2015 endet am 13. September 2015 statt. Erhält von mehre-
ren Bewerbern keiner mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen, findet am zweiten Sonntag 
nach der Wahl, demnach am 27.09.2015, eine Stichwahl unter den beiden Bewerbern statt, 
die bei der ersten Wahl die höchsten Stimmenzahlen erhalten haben (§ 46c Abs. 2 Satz 1). 
 
   
Wuppertal, den 5. Dezember 2014 
 
Der Wahlleiter für das Stadtgebiet Wuppertal 
 
 gez. 
 
Dr. Slawig 
Stadtdirektor 
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Öffentliche Bekanntmachung 

Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe 

Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 25.11.2014   

a) den Verein Knicklicht e.V. 

b) den Verein zur Förderung der Schultheaterwoche e.V. 

c) die Evangelische Elterninitiative Flexstraße e.V. 

als Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 des VIII. Sozialgesetzbuches (Kinder- und Ju-
gendhilfe) in Verbindung mit § 25 des Ersten Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Ju-
gendhilfegesetzes (AG-KJHG) öffentlich anerkannt.  

Die Anerkennung zu c) ist auf die Dauer von 2 Jahren beschränkt. 

Ressort Kinder, Jugend und Familie – Jugendamt (208.61) 
i.A. 
 
gez. 
Korte 
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Stadt Solingen Der Oberbürgermeister 39-2  42601 Solingen   

Ihr Zeichen 

 

Mein Zeichen 

39-3-Ko-W-H-21623 
Datum 

08.12.2014 

 
 

Tierseuchenverfügung 
(Allgemeinverfügung) 

Zum Schutz gegen die Amerikanische Faulbrut in der Stadt Wuppertal 
 

Hiermit wird Folgendes bekannt gegeben und verfügt: 

 

In der Stadt Wuppertal, Ortsteil Beyenburg/Herbringhausen ist am 01.12.2014 der Ausbruch der 

Amerikanischen Faulbrut bei Bienen amtlich festgestellt worden. 

 

1. Es wird um den Seuchenbestand mit einem Radius von mindestens drei Kilometer ein Sperr-

bezirk festgelegt. Der Sperrbezirk ist aus dem in der Anlage befindlichen Kartenausschnitt er-

sichtlich und befindet sich innerhalb nachstehender Grenzen: 

  

 Norden: Ab Kreuzung A1/Beyenburger Straße Richtung Osten bis Stadtgrenze zum Ennepe-

Ruhr- 

       Kreis, der Stadtgrenze entlang der Wupper folgend bis „Am Lohbach“. 

  

Osten: Stadtgrenze Richtung Süden folgen bis „Hardtbacher Höhe“. 

 

Süden: Straße „Frielinghausen“ Richtung Westen folgen, Schwelmer Straße queren, südlich von 

„Cluse“ entlang bis Stadtgrenze zu Remscheid, durch Remscheid Untergarschagen bis 

Mittelgarschagen. 

 

  

B e r g i s c h e s  V e t e r i n ä r -  u n d  L e b e n s -

m i t t e l ü b e r w a c h u n g s a m t  
 

R e m s c h e i d   S o l i n g e n   W u p p e r t a l  

 

Gebäude Dorper Str. 26 

 42651 Solingen 

Zimmer 201 

Telefon 0212 - 290 2574 

Fax 0212 - 290 742574 

e-mail veterinaeramt@solingen.de 

Es berät Sie Frau Kowol 

Sprechzeiten nach Vereinbarung 
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Westen: Ab Mittelgarschagen, der A1 Richtung Nordwesten folgen bis „Linde“ in Wuppertal, 

„Tannenbaumer Weg“ entlang Richtung Westen, der Eisenbahnlinie Richtung Norden folgen, 

westlich der A1 entlang bis die A1 wieder die „Beyenburger Straße“ kreuzt. 

 

 

 

2. Wer Bienen hält, hat dies, sofern noch nicht geschehen, unverzüglich dem Bergischen Veteri-

när- und Lebensmittelüberwachungsamt (BVLA), Dorper Str. 26, 42651 Solingen, schriftlich – 

per Post, Fax oder Email – unter Angabe der Anzahl der Bienenvölker und ihres Standortes an-

zuzeigen. 

 

3. Diese Allgemeinverfügung tritt mit dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag in Kraft. 

 

Begründung: 

 

Am 01.12.2014 wurde aufgrund des Ergebnisses der Untersuchung einer entnommenen Brutwabe 

durch das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper der Ausbruch der 

Amerikanischen Faulbrut bei Bienen in einem Bienenbestand in Wuppertal amtlich festgestellt. 

 

Ist die amerikanische Faulbrut amtlich festgestellt, erklärt die zuständige Behörde gemäß § 10 Abs. 

1 das Gebiet in einem Umkreis von mindestens einem Kilometer um den Bienenbestand zum 

Sperrbezirk. 

 

Bei der Amerikanischen Faulbrut handelt es sich um eine gefährliche Erkrankung des Bienenvolkes. 

Die Bakterien vermehren sich in Larven, töten diese dabei ab und gehen dann in die umweltbe-

ständige Dauerform, die als Spore bezeichnet wird, über. Aus der weißen Bienenlarve entsteht 

dabei eine braune, Faden ziehende Masse, die Millionen von Sporen enthält. Im eingetrockneten 

Zustand, als sogenannter Faulbrutschorf, ist sie nur schwer aus der Zelle zu entfernen. Weitere 

Symptome der Amerikanischen Faulbrut sind löchrige, eingesunkene Zelldeckel und ein lückiges 

Brutnest. 

 

Erwachsene Bienen können nicht an Faulbrut erkranken, verbreiten aber die Sporen beispielsweise 

in ihrem Haarkleid oder als Ammenbienen über das Futter und führen so die Infektionskette fort. 

 

Für Menschen ist der Erreger ungefährlich, so dass mit Sporen belasteter Honig unbedenklich 

verzehrt werden kann. Von den Bienen jedoch ist solcher Honig fernzuhalten, da sie sich daran 

anstecken können. Gerade im Honig können Sporen nämlich besonders gut überleben. 

 

Durch die Festlegung des Sperrbezirks soll erreicht werden, dass eine weitere mögliche Verschlep-

pung des Erregers möglichst verhindert wird und währenddessen mögliche weitere vorhandene 

Seucheherde erkannt werden können.  

 

Aufgrund der winterlichen Temperaturen ist eine momentane Verbreitungsgefahr als gering einzu-

stufen. In Erinnerung an ehemalige heftige Temperaturschwankungen ist jedoch jederzeit mit ei-
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nem wärmeren Klima zu rechnen. Eine mögliche Verbreitung des Erregers ist daher zu erwarten. 

Daher wurde der Radius auf 3 Kilometer festgelegt. 

 

Ein Sperrbezirk mit einem Radius von drei Kilometer um den Seuchenbestand ist daher geeignet 

erforderlich und angemessen, um eine Verbreitung der Seuche zu verhindern. 

 

Auf eine Anhörung vor Erlass dieser Allgemeinverfügung habe ich gemäß § 28 des Verwaltungs-

verfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen - VwVfG NRW vom 21.12.1976 (GV NRW 

S.438/SGV NRW 2010) in der zur Zeit gültigen Fassung verzichtet. 

Diese Verfügung ergeht auf Grund der 

 

 §§ 1, 5 und 78 der Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Tierseuchenrechts 

vom 27.02.1996 (GV NW S. 104) in der zurzeit gültigen Fassung; 

 

 §§ 1, 4, 5, 14, 16, 18 und 20 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden 

- Ordnungsbehördengesetz - (OBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 

(GV NRW S. 528) in der zurzeit gültigen Fassung; 

 

 §§ 28 und 35 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen - 

VwVfG NRW vom 21.12.1976 (GV NRW S.438/SGV NRW 2010) in der zur Zeit gültigen Fassung 

 

 §§ 18 bis 30 und 79 des Tierseuchengesetzes (TierSG) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 22.06.04 (BGBl. I. S. 1260) in der zurzeit gültigen Fassung; 

 

 §§ 1a, 8 bis 11 und 26 der Bienenseuchen-Verordnung vom 03.11.2004 (BGBl. I S.2738) in der 

zurzeit gültigen Fassung; 

 

 § 3 des Ausführungsgesetzes zum Tierseuchengesetz und zum Tierische Nebenprodukte-

Beseitigungsgesetz (AGTierSG TierNebG NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

02.09.2008 (GV. NRW. S.612) in der zurzeit gültigen Fassung; 

 

 § 1 Abs. 1 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den Städten Remscheid, Solingen 

und Wuppertal zur Übernahme der Aufgaben des Veterinärwesens und der Lebensmittelüber-

wachung durch die Stadt Solingen vom 17.12.09 (Abl. Reg Ddf 2009 S. 478) 

 

 §§ 55, 56, 57, 58, 59, 62 und 63 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land 

Nordrhein-Westfalen (VwVG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.05.80 (GV 

NRW S. 510) in der zurzeit gültigen Fassung 

 

Ihre Rechte: 

 
Gegen diesen Bescheid können Sie Klage erheben:  
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Wie? Schriftlich oder mündlich zur Niederschrift  

Zur Niederschrift bedeutet, dass Sie beim Verwaltungsgericht persönlich erscheinen und 
erklären, dass Sie Klage erheben möchten. Der Urkundsbeamte oder die Urkundsbeam-
tin verfasst dann die Niederschrift nach Ihren Angaben. 
Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den 

elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und Finanzgerichten im 

Lande Nordrhein-Westfalen vom 07.11.2012 (GV NRW 2012, S. 548 ff) eingereicht wer-

den. 

 Die Klage muss enthalten: 

- Name der Person, die Klage erhebt 

- Name der Behörde, die den Bescheid 

erlas- 

  sen hat (Stadt Solingen) 

- Angaben zur behördlichen Entscheidung, 

  gegen die Klage eingereicht wird 

Die Klage soll enthalten: 

- den Bescheid, gegen den Sie Klage erhe-

ben  

  (Original oder Kopie) 

- Angaben zum Ziel der Klage 

-Tatsachen und Beweismittel, auf die Sie 

Ihre  

 Klage stützen 

Wann? Innerhalb eines Monats, nachdem Ihnen das Schreiben bekannt gegeben wurde.  

Beachten Sie, dass Ihre Klage innerhalb der Monatsfrist bei Gericht angekommen sein 
muss. 

Wo? Beim Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstr. 39, 40213 Düsseldorf 

 

Sie können auch eine andere Person bevollmächtigen, für Sie Klage zu erheben. Aber auch diese 

Person muss die Klage innerhalb eines Monats einlegen. Wird diese Frist nicht eingehalten, geht 

dies zu Ihren Lasten. 

Hinweis: 

Wenn Sie mit dieser Allgemeinverfügung nicht einverstanden sind, müssen Sie seit dem 1.11.2007 

(Bürokratieabbaugesetz II NRW) innerhalb eines Monats Klage erheben.   

Bei einer Klage können Ihnen allerdings Kosten entstehen. Ich empfehle Ihnen deshalb, sich zuvor 

mit dem BVLA in Verbindung zu setzen. So können Unstimmigkeiten eventuell auch ohne Klage 

geklärt werden. Beachten Sie jedoch, dass die Monatsfrist sich hierdurch nicht verlängert. Wenn 

Sie letztlich doch Klage erheben, muss Ihre Klage innerhalb der Monatsfrist bei Gericht angekom-

men sein.  

Anordnung der sofortigen Vollziehung: 

 

Gemäß § 80 Tierseuchengesetz hat die Anfechtung einer Anordnung der Absonderung, Einsper-

rung oder Bewachung kranker oder verdächtiger Tiere, von Maßnahmen diagnostischer Art, einer 

Impfung oder Heilbehandlung von Tieren, der Tötung von Tieren, der unschädlichen Beseitigung, 

der Reinigung, Desinfektion oder Entwesung keine aufschiebende Wirkung, sie ist bereits kraft 

Gesetzes ausgeschlossen. Sie haben diese Maßnahmen auch dann durchzuführen bzw. zu dulden, 

wenn Sie dagegen Klage erheben. 
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Die übrigen Anordnungen ergehen im besonderen öffentlichen Interesse. Gemäß § 80 Abs. 2 Ziff. 4 

der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 

(BGBl. I. S. 686) in der zurzeit gültigen Fassung wird die sofortige Vollziehung dieser Verfügung an-

geordnet. Eine evtl. Klage hat somit keine aufschiebende Wirkung 

 

Begründung für die Anordnung der sofortigen Vollziehung: 

 

Die sofortige Vollziehung wurde gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung 

(VwGO) angeordnet. Eine Klage gegen diese Allgemeinverfügung hat keine aufschiebende Wir-

kung. Vorliegend ist ein besonderes öffentliches Interesse gegeben, da die Ausbreitung der Ame-

rikanischen Faulbrut aufgrund nicht unerheblicher wirtschaftlicher Folgen sofort zu verhindern ist. 

Zudem besteht die Gefahr, dass sich die Seuche weiterhin unkontrolliert ausbreitet und weitere 

Bienenbestände befällt. 

 

Wegen der hohen Ansteckungsfähigkeit des Erregers der Amerikanischen Faulbrut ist auch die 

unverzügliche Durchführung der angeordneten Schutzmaßregeln erforderlich, um eine später nicht 

mehr einzudämmende Ausbreitung der Krankheit zu vermeiden. Eine solche Ausbreitung hätte 

erhebliche Auswirkungen auf die Bienenbestände der Region, deren Folgen zur Zeit nicht über-

sehbar sind.  

 

Gegenüber dem öffentlichen Interesse an der Verhinderung der Ausbreitung der Amerikanischen 

Faulbrut und der mit dieser Ausbreitung verbundenen Schäden für die Allgemeinheit haben Ihre 

privaten Interessen zurückzustehen. Dabei wird nicht verkannt, dass die Befolgung der angeordne-

ten Maßnahmen für Sie mit wirtschaftlichen Einbußen verbunden sein kann. 

 

Ihre Rechte betreffend die Anordnung der sofortigen Vollziehung:  

 

Auf Ihren Antrag kann das Verwaltungsgericht in 40213 Düsseldorf, Bastionstr. 39, gem. § 80 Abs. 

5 VwGO die aufschiebende Wirkung der Klage ganz oder teilweise wiederherstellen oder die Auf-

hebung der sofortigen Vollziehung anordnen.  

 

Hinweise über Verhaltensmaßnahmen im festgelegten Sperrbezirk: 

 

Gemäß § 11 der Bienenseuchen-Verordnung gilt für den Sperrbezirk folgendes: 

 

1. Alle Bienenvölker und Bienenstände im Sperrbezirk sind unverzüglich auf Amerikanische Faulb-

rut amtstierärztlich zu untersuchen; diese Untersuchung ist frühestens zwei, spätestens neun 

Monate nach der Tötung oder Behandlung der an der Seuche erkrankten Bienenvölker des 

versuchten Bienenstandes zu wiederholen. Die zweite Untersuchung ist entbehrlich, wenn sich 

bei der Untersuchung von Futterproben, die im Rahmen der ersten Untersuchung zusätzlich 

gezogen worden sind, keine Anhaltspunkte für die Amerikanische Faulbrut ergeben. 

2. Bewegliche Bienenstände dürfen von ihrem Standort nicht entfernt werden. 
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6

3. Bienenvölker, lebende oder tote Bienen, Waben, Wabenteile, Wabenabfälle, Wachs, Honig, 

Futtervorräte, Bienenwohnungen und benutzte Gerätschaften dürfen nicht aus den Bienen-

ständen entfernt werden. Dies gilt nicht für Wachs, Waben, Wabenteile und Wabenabfälle, 

wenn sie an wachsverarbeitende Betriebe, die über die erforderliche Einrichtung zur Entseu-

chung des Wachses verfügen, unter der Kennzeichnung „Seuchenwachs“ abgegeben werden, 

und für Honig, der nicht zur Verfütterung an Bienen bestimmt ist. 

4. Bienenvölker oder Bienen dürfen nicht in den Sperrbezirk verbracht werden. 

 

Das Bergische Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (BVLA) kann für Bienenvölker, Bienen, 

Bienenwohnungen und Gerätschaften sowie Futtervorräte Ausnahmen von den v. g. Maßnahmen 

zulassen, wenn eine Verschleppung der Seuche nicht zu befürchten ist. 

 

Weitere Hinweise: 

 

Verstöße gegen die Bestimmungen der Bienenseuchen-Verordnung können gemäß § 26 der Bie-

nenseuchen-Verordnung in Verbindung mit § 76 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b als Ordnungswidrigkeit 

geahndet werden. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 25.000,00 € ge-

ahndet werden (76 Abs. 3 Tierseuchengesetz) 

 

 

 

 

Gemäß § 69 Abs. 1 Nr. 1 des Tiersuchengesetztes entfällt der Anspruch auf Entschädigung u. a., 

wenn der Besitzer der Tiere oder sein Vertreter im Zusammenhang mit dem die Entschädigung 

auslösenden Fall eine erlassene Rechtsverordnung oder eine behördliche Anordnung schuldhaft 

nicht befolgt. 

 

Im Auftrag  

 

 

Kowol 

 

 

 

Anlage: 

Karte Sperrbezirk 
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Anlage zur Allgemeinverfügung vom 08.12.2014 
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Abschließender Vermerk der GPA NRW 

 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes Alten- und 

Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 

31.12.2013 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH, Krefeld, 

bedient.  

Diese hat mit Datum vom 27.08.2014 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten 

Bestätigungsvermerk erteilt.  

„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 

Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Alten- und Altenpflegeheime 

der Stadt Wuppertal für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 geprüft. Die 

Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 

handelsrechtlichen Vorschriften, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung, der Pflege-

Buchführungsverordnung sowie den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in der 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal. 

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über 

den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der 

vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 

Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter 

Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 

Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit 

erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 

Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Alten- und Altenpflegeheime 

der Stadt Wuppertal sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 

Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 

Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der 

Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten 

Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 

Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der 

Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 

Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der 

Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem 

Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Alten- und 

Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

zutreffend dar.“ 
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Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner 

GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu 

folgendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung 

gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben 

und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erforderlich. 

Herne, den 24.11.2014 

GPA NRW 

Im Auftrag 

 

Helga Giesen 
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Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern

Einleitung von Aufgebotsverfahren und Kraftloserklärungen über in Verlust geratene 
Sparkassenbücher 

1. Aufgebote

Aufgebote vom Sparkassenbuch

3010686818
3011582396

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage des 
Sparkassenbuches binnen drei Monaten anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für 
kraftlos erklärt wird. Die dreimonatige Frist zur Anmeldung der Rechte beginnt mit dem Tag der 
Veröffentlichung im Kassenraum der Hauptstelle Wuppertal-Elberfeld.

Wuppertal, den 11.12.2014 STADTSPARKASSE WUPPERTAL
    Der Vorstand

2. Kraftloserklärungen

Kraftloserklärungen vom Sparkassenbuch

3010750887
3422703102
4217837352

Wuppertal, den 11.12.2014 STADTSPARKASSE WUPPERTAL
    Der Vorstand
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E‐Mail  bekanntmachungen@stadt.wuppertal.de 

 

Internet und Newsletter‐Bestellung 

www.wuppertal.de/bekanntmachungen 

 

Der Stadtbote – Amtsblatt der Stadt Wuppertal – erscheint bei Bedarf ‐ in der Regel alle 

2 Wochen. Einzelexemplare sind zum Preis von 2,00 EURO (einschließlich MwSt.) erhält‐

lich im 

Rathaus Barmen 

Johannes‐Rau‐Platz 1 

42275 Wuppertal 

 

Jahresbezugspreis: 100,00 EURO (einschließlich MwSt. und Postzustellungsgebühr) 
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